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§ 27 TKJHG
 TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.02.2021

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vor der Begründung eines ö entlichen P egeverhältnisses die allgemeine

Eignung der P egewerberinnen zu prüfen. Bei der Prüfung ist zu beurteilen, ob die P egewerberinnen eine förderliche

P ege und Erziehung gewährleisten können, wobei insbesondere die geistige und körperliche Gesundheit, die

Erziehungseinstellung und -fähigkeit, das Alter und die Zuverlässigkeit der P egewerberinnen sowie die Belastbarkeit

des Familiensystems zu berücksichtigen sind.

(2) Zur Prüfung der allgemeinen Eignung kann insbesondere die Vorlage eines psychologischen Gutachtens und einer

ärztlichen Bestätigung hinsichtlich des Gesundheitszustandes verlangt werden.

(3) Das Ergebnis der Prüfung der allgemeinen Eignung der P egewerberinnen ist zu dokumentieren. Den

Pflegewerberinnen ist Auskunft über das Ergebnis der Eignungsbeurteilung zu erteilen.
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